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Beschlüsse des Gemeinderates 

Der Gemeinderat hat sich an seiner Sitzung vom 3. September 2020 mit folgenden Geschäften 

befasst: 

 
1. Protokoll der Sitzung vom 25. Juni 2020 

 

 Das Protokoll der letzten Sitzung wird einstimmig genehmigt. 

 

2. Botschaft Stadtverfassung; Teilrevision von Art. 42 (Zusammensetzung der Bil-

dungskommission) 

 

Der Antrag des Stadtrates wird mit 18 Ja- zu 2 Nein-Stimmen wie folgt zum Beschluss 

erhoben: 

 

1.  Die Teilrevision von Art. 42 der Verfassung der Stadt Chur (RB 111) wird mit der be-

schlossenen Änderung genehmigt. 

2.  Ziffer 1 untersteht gemäss den Bestimmungen der Stadtverfassung dem obligatori-

schen Referendum.  

 

3. Botschaft Teilrevision Grundordnung 2019 und Landabgabe im Baurecht an den Kan-

ton Graubünden (Hochschulzentrum FHGR) 

 

Der Antrag des Stadtrates wird einstimmig wie folgt zum Beschluss erhoben: 

 

Die Teilrevision der Grundordnung 2019 (Hochschulzentrum FHGR) wird in den nachste-

henden Rekapitulationspunkten beschlossen (Ziff. 4, Anpassung GEP) bzw. zuhanden der 

Volksabstimmung verabschiedet und zur Annahme empfohlen: 

1.  Umzonung der Arbeitszone A2 entlang der Pulvermühlestrasse in die Zone für öffent-

liche Bauten und Anlagen (ZöBA) mit Empfindlichkeitsstufe 3; Anpassung Zonenplan, 
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2.  Umzonung der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (ZöBA) ostseitig der 

Ringstrasse in die Arbeitszone A1; Anpassung Zonenplan, 

3.  Die Umzonungen gemäss Ziffer 1 und 2 vorstehend werden an die Bedingung ge-

knüpft, dass mit den Bauarbeiten für das Hochschulzentrum FHGR innert fünf Jahren 

seit Rechtskraft der Planung begonnen und der Bau innert acht Jahren vollendet wird 

(befristete Einzonung). 

4. Ergänzungen Fuss- und Radweg Nebenverbindungen; Anpassung Genereller Er-

schliessungsplan 

5.  Landabgabe im Baurecht der Parzellen 4669, 4600, 4498, 4631, 4779 und 1895 mit 

einer Fläche von total 13'244 m2 an den Kanton Graubünden. 

 

4. Botschaft Masterplan Sport- und Eventanlagen – Gesamterneuerung Leichtathletik-

anlage Landquart 

 

Der Antrag des Stadtrates wird wie folgt zum Beschluss erhoben: 

 

1.  Von der Konzeptstudie Gesamterneuerung Leichtathletikanlage Landquart wird 

Kenntnis genommen. 

2.  Die Gesamterneuerung der Leichtathletikanlage Landquart unter Kostenbeteiligung 

der Stadt Chur in der Höhe von Fr. 750'000.-- wird als Ergänzung zu den Sport- und 

Eventanlagen Obere Au gutgeheissen (einstimmig).  

 

5. Interpellation SP-Fraktion und Mitunterzeichnende betreffend "Energiekonzept und 

energetische Massnahmen bei städtischen Liegenschaften sowie Liegenschaften mit 

städtischer Beteiligung"; Antwort 

 

 Die Interpellantin erklärt sich als von der Antwort des Stadtrates befriedigt. 
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6. Auftrag SP-Fraktion und Mitunterzeichnende betreffend Stärkung der Churer Orts-

teile Maladers und Haldenstein; Bericht 

 

Der Auftrag wird mit 16 Ja-Stimmen bei 4 Enthaltungen überwiesen und gleichzeitig abge-

schrieben.  

 

7. Auftrag SVP-Fraktion und Mitunterzeichnende betreffend vorfrankierte Abstim-

mungscouverts für die Stadt Chur; Bericht 

 

Der Auftrag wird einstimmig überwiesen und gleichzeitig abgeschrieben. 

 

8. Auftrag Mario Cortesi und Mitunterzeichnende betreffend "Öffentliche Flächen für 

Gewerbetreibende nach Lockdown"; Bericht 

 

Der Auftrag wird mit 15 Ja- zu 4 Nein-Stimmen bei 1 Enthaltung abgelehnt.  

 

9. Interpellation SVP-Fraktion und Mitunterzeichnende betreffend "Budget 2020, nach 

Lockdown"; Antwort 

 

 Die Interpellantin erklärt sich als von der Antwort des Stadtrates befriedigt. 

 

10. Interpellation Jörg Walter und Mitunterzeichnende betreffend Auswirkungen der 

Corona-Pandemie auf die finanzielle Lage und die Stadtentwicklung von Chur; Ant-

wort 

 

 Der Interpellant erklärt sich als von der Antwort des Stadtrates befriedigt. 
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11. Auftrag CVP-Fraktion und Mitunterzeichnende betreffend "Verbesserung Rahmenbe-

dingungen Immersivunterricht Deutsch-Romanisch"; Antrag um Fristverlängerung 

 

Die Frist zur Einreichung des Berichts zum Auftrag der CVP-Fraktion betreffend "Verbesse-

rung Rahmenbedingungen Immersivunterricht Deutsch-Romanisch" wird bis Ende 2020 er-

streckt.  

 

12. Botschaft Bericht zur Strategie Frühe Kindheit Stadt Chur 

 

Die Strategie Frühe Kindheit Stadt Chur wird zur Kenntnis genommen. 

 

13. Auftrag Xenia Bischof und Mitunterzeichnende zur Situationsanalyse der Strassen-

prostitution in Chur, vorwiegend im Rossbodengebiet, in Bezug auf Sicherheits- und 

Gesundheitsmassnahmen für die Sexarbeitenden; Bericht 

 

Der Auftrag wird mit 14 Ja- zu 6 Nein-Stimmen im Sinne der Erwägungen überwiesen.  

 

14. Fragestunde gemäss Art. 61 Geschäftsordnung 

 

Die Fragen von Gemeinderat Marco Tscholl (BDP) betreffend Stellenausschreibungen der 

Stadt Chur werden durch Stadtpräsident Urs Marti beantwortet. 

 

Die Fragen von Gemeinderat Walter Hegner (SVP) betreffend Sonderprivatauszug zum 

Schutz der Schulkinder werden durch Stadtrat Patrik Degiacomi beantwortet. 

 

15. Neue Vorstösse 

 

 Auftrag Jürg Kappeler und Mitunterzeichnende betreffend "Sportförderung der Stadt 

Chur 2020" 

 Auftrag SP-Fraktion und Mitunterzeichnende betreffend mehr Gärten für Chur 

 Interpellation Jörg Walter und Mitunterzeichnende betreffend Gratisparkieren von 

Zweirädern 
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 Interpellation Jörg Walter betreffend Neue Parkuhren mit Kontrollschildereingabe vs. 

Datenschutz 

 Interpellation Jörg Walter und Mitunterzeichnende betreffend Persönliche Laptops für 

den Schulunterricht ab der 5. Schulklasse 

 
 Der Wortlaut der neu eingegangenen Vorstösse kann auf www.chur.ch unter Über Chur  

Gemeinderat  Gemeinderatsgeschäfte eingesehen werden.  
 
 
Beschwerde 
 
Gegen diese Beschlüsse kann innert 30 Tagen seit dieser Veröffentlichung beim Verwaltungsge-
richt des Kantons Graubünden schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerde hat 
ein Rechtsbegehren, den Sachverhalt mit den Beweismitteln sowie eine Begründung zu enthal-
ten. 
 
Referendum  
 
Gestützt auf Art. 11 lit. a der Stadtverfassung unterliegt Beschluss Nr.  2, Teilrevision Stadtver-
fassung, dem obligatorischen Referendum. 
 
Gestützt auf Art. 97 Abs. 1 Baugesetz und Art. 11 lit. e der Stadtverfassung unterliegt Beschluss 
Nr.  3, Teilrevision Grundordnung und Landabgabe im Baurecht, dem obligatorischen Referen-
dum.  
 
 
 
 
 
 
   Für den Gemeinderat von Chur 
   Stadtkanzlei  

 


